
Gesetz über die Erhebung von
Kirchensteuern im Saarland

(Saarländisches Kirchensteuergesetz – KiStG-Saar –)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Mai 2015

(Amtsbl. I S. 284), geändert durch Gesetz Nr. 1988 zur Änderung des Saarländischen
Kirchensteuergesetzes vom 12. Februar 2020,

Verkündigung vom 3. April 2020 (ABl. 2020 S. 78)

I. Besteuerungsrecht

§ 1

1Die Römisch-Katholische Kirche und die Evangelische Kirche können im Saarland auf
Grund eigener Steuerordnungen Kirchensteuern erheben. 2Andere Religionsgemeinschaf-
ten, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, insbesondere das Katholische Bistum
der Altkatholiken und die Synagogengemeinde Saar, können unter den gleichen Voraus-
setzungen und in entsprechender Anwendung der folgenden Bestimmungen Kirchensteu-
ern erheben.

§ 2

(1) Kirchensteuern können nach Maßgabe der von Diözesen der Römisch-Katholischen
Kirche und den Evangelischen Landeskirchen zu erlassenden Steuerordnungen erhoben
werden

1. als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer,

2. als Ortskirchensteuer,

3. nebeneinander als Diözesan- oder Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer.

(2) Die Steuerordnungen bestimmen die zur Kirchensteuererhebung berechtigten kirchli-
chen Körperschaften und die Zuständigkeit für die Festsetzung der Steuersätze.

II. Steuerpflicht

§ 3

Kirchensteuerpflichtig sind alle Angehörigen der römisch-katholischen Kirche und der
Evangelischen Kirche, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Saarland ha-
ben.
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III. Grundsätze über die Erhebung von Kirchensteuern

§ 4

(1) Kirchensteuern können erhoben werden

1. a) als Zuschlag zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer, auch un-
ter Festsetzung von Mindestbeträgen, oder

b) nach Maßgabe des Einkommens auf Grund eines besonderen Tarifs (Kirchensteuer
vom Einkommen),

2. als Zuschlag zur Vermögensteuer (Kirchensteuer vom Vermögen),

3. a) nach einem Vomhundertsatz von den Grundsteuermessbeträgen oder

b) nach Maßgabe des Einheitswertes vom Grundbesitz auf Grund eines besonderen
Tarifs, soweit der Grundbesitz im Saarland belegen ist (Kirchensteuer vom Grund-
besitz),

4. als Mindestkirchensteuer,

5. als allgemeines Kirchgeld,

6. als besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren mit ihnen zusammen
zur Einkommensteuer veranlagter Ehegatte keiner steuerberechtigten Kirche angehört.

(2) Die Kirchensteuern nach Absatz 1 können einzeln oder nebeneinander erhoben wer-
den, jedoch nicht die Kirchensteuer vom Einkommen nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a
neben der Steuer nach Nummer 1 Buchstabe b und die Kirchensteuer vom Grundbesitz
nach Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe a neben der Steuer nach Nummer 3 Buchstabe b.

(3) 1In den Steuerordnungen kann bestimmt werden, dass Kirchensteuern einer Art auf
Kirchensteuern einer anderen Art angerechnet werden. 2Eine Kirchensteuer vom Einkom-
men nach Absatz 1 Nr. 1 ist stets auf ein besonderes Kirchgeld nach Absatz 1 Nr. 6 anzu-
rechnen. 3Vorbehaltlich Satz 2 können die Steuern nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 nur auf das
Kirchgeld und die Mindestkirchensteuer angerechnet werden; eine Anrechnung des Kirch-
geldes und der Mindestkirchensteuer auf die vorgenannten Steuern ist ausgeschlossen.

(5) Wird die Kirchensteuer einer Art als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer
und als Ortskirchensteuer nebeneinander erhoben, so ist dafür ein gemeinsamer Steuersatz
festzusetzen.

§ 5

(1) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, gelten für die in § 4 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 und Nr. 6 bezeichneten Kirchensteuern entsprechend

1. bei der Kirchensteuer vom Einkommen und dem besonderen Kirchgeld gemäß § 4
Abs. 1 Nr. 6 die Vorschriften über die Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitaler-
tragsteuer,
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2. bei der Kirchensteuer vom Vermögen die Vorschriften über die Vermögensteuer,

3. bei der Kirchensteuer vom Grundbesitz die Vorschriften über die Grundsteuer.

(2) 1Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, so wird
bei der Kirchensteuer vom Einkommen und dem besonderen Kirchgeld für die vollen Ka-
lendermonate, in denen die Steuerpflicht bestanden hat, je ein Zwölftel des Betrages er-
hoben, der sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als Kirchensteuerschuld ergäbe. 2Die Vor-
schriften in Satz 1 sind – vorbehaltlich des Satzes 3 – nicht anzuwenden, wenn gleichzeitig
mit Beginn oder Ende der Kirchensteuerpflicht die unbeschränkte Einkommensteuer-
pflicht beginnt oder endet. 3Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn in den Fällen des § 2 Abs. 7
Satz 3 des Einkommensteuergesetzes in eine Veranlagung zur unbeschränkten Einkom-
mensteuerpflicht die während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten Ein-
künfte einbezogen worden sind. 4Satz 1 gilt dagegen nicht, wenn die Kirchensteuer auf
Antrag als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer durch den Kirchensteuerabzugsverpflichteten
einbehalten wird.

§ 6

(1) 1Die Kirchensteuern werden nach Maßgabe der §§ 7 bis 10 nach den jeweils in der
Person des Kirchensteuerpflichtigen gegebenen Steuerbemessungsgrundlagen erhoben.
2Als Bemessungsgrundlage für das besondere Kirchgeld nach § 4 Abs. 1 Nr. 6 kann das
gemeinsame zu versteuernde Einkommen der Ehegatten bestimmt werden.

(2) 1Der Berechnung der Kirchensteuer vom Einkommen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe
a ist die nach Maßgabe des § 51 a des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommen-
steuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) zu Grunde zu legen. 2§ 51a Abs. 2 Satz 2 des
Einkommensteuergesetzes gilt in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 3 entsprechend für die
Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte.

(3) Auf schriftlichen Antrag des Kirchensteuerpflichtigen wird die auf Kapitalerträge nach
§ 51 a Abs. 2b des Einkommensteuergesetzes entfallende Kirchensteuer nach Maßgabe
des § 51a Abs. 2c des Einkommensteuergesetzes einbehalten.

(4) Wird für das besondere Kirchgeld nach § 4 Abs. 1 Nr. 6 als Bemessungsgrundlage das
gemeinsam zu versteuernde Einkommen bestimmt, so ist der Betrag maßgebend, der sich
nach Maßgabe des § 51a des Einkommensteuergesetzes ergibt.

§ 7

(1) Gehören Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben, verschiedenen steuerberechtigten Kirchen an (konfessionsver-
schiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer in der Form des Zuschlages zur Einkom-
mensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer.
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1. bei der getrennten Veranlagung (§ 26 a des Einkommensteuergesetzes) und bei der
besonderen Veranlagung (§ 26 c des Einkommensteuergesetzes) nach der nach § 6
Abs. 2 ermittelten Steuer jedes Ehegatten.

2. beim Steuerabzug vom Kapitalertrag nach der nach § 6 Abs. 3 ermittelten Steuer jedes
Ehegatten,

3. bei der Zusammenveranlagung und beim Steuerabzug vom Arbeitslohn für jeden Ehe-
gatten nach der Hälfte der nach § 6 Abs. 2 ermittelten Steuer beider Ehegatten.

(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 haften die Ehegatten als Gesamtschuldner. 2Im
Lohnabzugsverfahren ist die Kirchensteuer bei jedem Ehegatten auch für den anderen ein-
zubehalten.

(3) Für die Kirchensteuer vom Einkommen nach § 4 Abs. I Nr. 1 Buchstabe b gelten die
Absätze 1 und 2 sinngemäß.

§ 8

(1) Leben Ehegatten nicht dauernd getrennt und gehört nur ein Ehegatte einer steuerbe-
rechtigten Kirche an (glaubensverschiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer in der
Form des Zuschlages zur Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer

1. bei der getrennten Veranlagung (§ 26 a des Einkommensteuergesetzes), bei der be-
sonderen Veranlagung (§ 26 e des Einkommensteuergesetzes) und beim Steuerabzug
vom Arbeitslohn nach der nach § 6 Abs. 2 ermittelten Steuer des kirchensteuerpflich-
tigen Ehegatten.

2. beim Steuerabzug vom Kapitalertrag nach der nach § 6 Abs. 3 ermittelten Steuer des
kirchensteuerpflichtigen Ehegatten,

3. 1bei der Zusammenveranlagung für den kirchensteuerpflichtigen Ehegatten nach dem
Teil der nach § 6 Abs. 2 ermittelten gemeinsamen Steuer, der auf diesen Ehegatten
entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im Verhältnis der Steuerbeträge, die sich bei
Anwendung des § 32a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (Einkommensteuertarif)
auf den Gesamtbetrag der Einkünfte jedes Ehegatten ergeben aufgeteilt wird. 2Ist in
der nach § 6 Abs. 2 ermittelten gemeinsamen Steuer eine nach dem gesonderten Steu-
ertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer enthalten,
sind die gesondert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte Einkom-
mensteuer aus der vorgenannten Berechnung auszuscheiden und die gesondert ermit-
telte Einkommensteuer dem kirchensteuerpflichtigen Beteiligten mit dem auf ihn ent-
fallenden Anteil an den Kapitalerträgen zuzurechnen.

(2) Für die Kirchensteuer vom Einkommen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b gilt Absatz 1
sinngemäß.
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§ 9

1Die Kirchensteuer zum Vermögen ist nach der Vermögensteuer des Kirchenangehörigen
zu bemessen. 2Soweit für mehrere Personen eine Zusammenveranlagung zur Vermögen-
steuer vorzunehmen ist, gilt als Vermögensteuerschuld des einzelnen kirchensteuerpflich-
tigen Beteiligten der Teil der gemeinsamen Vermögensteuerschuld, der auf ihn entfällt,
wenn die gemeinsame Steuer im Verhältnis der Vermögensteuerbeträge aufgeteilt wird,
die sich bei einer getrennten Veranlagung der Beteiligten ergeben würden.

§ 10

1Die Kirchensteuer vom Grundbesitz kann nur insoweit erhoben werden, als der Grund-
besitz einer kirchensteuerpflichtigen Person zuzurechnen ist. 2Ist der Grundbesitz mehre-
ren Personen zuzurechnen, so ist die Kirchensteuer für die steuerpflichtigen Beteiligten
aus ihrem Anteil an der Bemessungsgrundlage zu berechnen.

IV. Verfahren

§ 11

(1) 1Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, finden auf das Besteuerungs-
verfahren die Abgabenordnung und das Verwaltungszustellungsgesetz in der für die bun-
desrechtlich geregelten Steuern jeweils geltenden Fassung Anwendung. 2Nicht anzuwen-
den sind die Vorschriften über die Verspätungszuschläge, die Verzinsung, die Säumnis-
zuschläge, die Straf- und Bußgeldvorschriften sowie die Vorschriften über das Straf- und
Bußgeldverfahren.

(2) 1Über Stundung, Niederschlagung und Erlass der Kirchensteuer entscheiden die in den
Steuerordnungen bestimmten kirchlichen Stellen. 2Wird eine Maßstabsteuer (§ 4 Abs. 1
Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2) ganz oder teilweise gestundet, niedergeschlagen, erlassen oder
abweichend festgesetzt, so umfasst diese Entscheidung ohne besonderen Antrag auch die
danach bemessene Kirchensteuer; das gilt auch, soweit die Vollstreckung eines Verwal-
tungsaktes ausgesetzt wird, der einer Kirchensteuerfestsetzung zugrunde liegt. 3Entspre-
chendes gilt, wenn die Festsetzung einer Maßstabsteuer geändert oder berichtigt wird oder
eine Maßstabsteuer aus Rechtsgründen zu erstatten ist.
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V. Verwaltung der Kirchensteuern

§ 12

(1) Die Verwaltung der Kirchensteuern obliegt den in den Steuerordnungen bestimmten
kirchlichen Stellen oder Behörden, soweit die Verwaltung nicht nach § 14 den Finanzäm-
tern oder nach § 15 den Gemeinden übertragen ist.

(2) Wird die Kirchensteuer in kircheneigener Verwaltung veranlagt und erhoben, obliegt
die Beitreibung auf Antrag den Finanzämtern nach den Vorschriften der Abgabenordnung
oder den Gemeinden, soweit diese die Grundsteuern einziehen, nach den Vorschriften über
das Verwaltungszwangsverfahren.

§ 13

Die Finanzämter und die Gemeinden haben den Diözesen der Römisch-Katholischen Kir-
che und den Evangelischen Landeskirchen auf Anforderung die für die Besteuerung, für
die Feststellung ihrer Steueransprüche und für den innerkirchlichen Finanzausgleich er-
forderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

§ 14

(1) 1Auf Antrag einer Diözese der Römisch-Katholischen Kirche oder einer Evangelischen
Landeskirche wird die Kirchensteuer in der Form des Zuschlages zur Einkommensteuer,
Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer, die Kirchensteuer vom Vermögen sowie das beson-
dere Kirchgeld im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 6 von den Finanzämtern verwaltet, sofern die
jeweilige Kirchensteuer im Saarland nach einheitlichen Grundsätzen und mit gleichen
Steuersätzen für die Kirchen gleicher Konfession erhoben wird. 2Wird die Kirchensteuer
als besonderes Kirchgeld erhoben, kann den Finanzämtern die Erhebung nur hinsichtlich
der Steuerpflichtigen übertragen werden, bei denen gleichzeitig eine Einkommensteuer-
veranlagung durchzuführen ist. 3Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Verwaltung
dieser Kirchensteuern für die in § 1 Satz 2 genannten Religionsgemeinschaften übertragen
werden. 4Über den Antrag entscheidet das Ministerium der Finanzen. 5Soweit Kirchen-
steuern bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes von den Finanzämtern verwaltet werden, gilt
die Verwaltung als nach den Sätzen 1 und 2 übertragen.

(2) 1Im Falle des Absatzes 1 sind die Kirchensteuern zugleich mit der Einkommensteuer
und der Vermögensteuer oder nach § 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes zu ver-
anlagen und zu erheben. 2Wird die Einkommensteuer durch Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer) oder Steuerabzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben, ist auch
der Zuschlag im jeweiligen Abzugsverfahren zu erheben; im letzteren Fall gilt dies nur,
wenn der Kirchensteuerpflichtige einen entsprechenden Antrag stellt. 3Die Arbeitgeber,
die im Saarland eine Betriebstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts unterhalten, sind ver-
pflichtet, von ihren Arbeitnehmern, die nach den Eintragungen auf ihrer Lohnsteuerkarte
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einer steuerberechtigten Kirche angehören und nach diesem Gesetz kirchensteuerpflichtig
sind, die Kirchensteuer einzubehalten und an das zuständige Finanzamt abzuführen.

(3) Auf Antrag einer Diözese oder einer Landeskirche ist unter der Voraussetzung der
Gegenseitigkeit die Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren auch für solche kirchensteu-
erpflichtigen Arbeitnehmer einzubehalten und abzuführen, die ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Saarlandes haben und deren Lohnsteuer von einer
im Saarland gelegenen Betriebsstätte berechnet und einbehalten wird.

(4) 1Auf Antrag einer Diözese oder einer Landeskirche ist die als Zuschlag auf Kapital-
erträge zu erhebende Kirchensteuer auch für Kirchensteuerpflichtige, die nicht im Saarland
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, einzubehalten und abzuführen. 2Der
im Saarland Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat den am Ort des Wohnsitzes oder ge-
wöhnlichen Aufenthalts des Kirchensteuerpflichtigen geltenden Kirchensteuersatz der Re-
ligionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, zu Grunde zu legen.

(5) Die Verwaltung der Kirchensteuern durch die Finanzämter erfolgt gegen eine zwischen
dem Ministerium der Finanzen und der Diözese oder der Landeskirche oder einer der in
§ 1 Satz 2 genannten Religionsgemeinschaften zu vereinbarende angemessene Vergütung.

§ 15

(1) 1Die Kirchensteuer vom Grundbesitz wird auf Antrag einer in der Steuerordnung ge-
nannten kirchlichen Körperschaft durch die Gemeinden verwaltet. 2Für die Kirchensteuer
nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b gilt dies nur hinsichtlich derjenigen Steuerpflichtigen,
die zur Grundsteuer herangezogen werden.

(2) Die Verpflichtung zur Übernahme der Verwaltung besteht nur, wenn die Kirchensteuer
vom Grundbesitz in der Gemeinde für die steuerberechtigten kirchlichen Körperschaften
gleicher Konfession nach einheitlichen Grundsätzen und mit gleichen Steuersätzen erho-
ben wird.

(3) Für die Abgeltung der den Gemeinden entstehenden Kosten ist § 5 des Kommunalfi-
nanzausgleichsgesetzes vom 12. Juli 1983 (Amtsbl. S. 462), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 12. Dezember 2018 (Amtsbl. I S. 832), in der jeweiligen Fassung entsprechend
anzuwenden.

VI. Rechtsbehelfe

§ 16

(1) 1Im Verfahren zur Festsetzung und Erhebung von Kirchensteuern in kircheneigener
Verwaltung ist der Finanzrechtsweg nach den Vorschriften der Finanzgerichtsordnung
vom 6. Oktober 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1477) in der für bundesgesetzlich geregelte

Saarländisches Kirchensteuergesetz KiStG-Saar 122.00

07.02.2022 EKPf 7



Steuern jeweils geltenden Fassung gegeben. 2Die Klage kann erst erhoben werden, wenn
der in einer Kirchensteuerangelegenheit ergangene Bescheid in einem außergerichtlichen
Rechtsbehelfsverfahren nachgeprüft ist. 3Die Vorschriften des siebenten Teils der Abga-
benordnung gelten entsprechend. 4Über den Einspruch entscheidet die in der Steuerord-
nung zu bestimmende Behörde oder Stelle der steuerberechtigten Kirche.

(2) 1Werden Kirchensteuern von den Finanzämtern nach § 14 dieses Gesetzes verwaltet,
gelten für Rechtsbehelfe und Rechtsmittel die Vorschriften der Abgabenordnung und der
Finanzgerichtsordnung. 2Die Finanzämter haben die in der Steuerordnung zu bestimmende
Behörde oder Stelle der steuerberechtigten Kirche im außergerichtlichen Rechtsbehelfs-
verfahren zuzuziehen, wenn über die Steuerberechtigung der Kirche zu entscheiden ist.
3Unter der gleichen Voraussetzung ist die steuerberechtigte Kirche im Verfahren nach der
Finanzgerichtsordnung von Amts wegen beizuladen.

(3) 1Im Verfahren zur Festsetzung und Erhebung von Kirchensteuern in Verwaltung der
Gemeinden ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 2Im Vorverfahren nach den Vorschrif-
ten des achten Abschnittes der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960 (Bun-
desgesetzbl. I S. 17) in der jeweiligen Fassung ist die in der Steuerordnung zu bestimmende
Behörde oder Stelle der steuerberechtigten Kirche zu hören.

(4) 1Im Verfahren zur Festsetzung und Erhebung von Kirchensteuern können keine Ein-
wendungen erhoben werden, die sich gegen die Festsetzung der Maßstabsteuern oder die
Steuerbemessungsgrundlage nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 dieses Gesetzes richten. 2Entsprechen-
des gilt, wenn Bemessungsgrundlage für das besondere Kirchgeld nach § 4 Abs. 1 Nr. 6
das der Veranlagung zur Einkommensteuer zu Grunde gelegte zu versteuernde Einkom-
men ist.

VII. Anerkennungsverfahren

§ 17

(1) Die Kirchensteuerordnungen und -beschlüsse bedürfen der Anerkennung durch das
Ministerium der Finanzen.

(2) Werden die Kirchensteuern als Ortskirchensteuern erhoben, bedarf es keiner Aner-
kennung der einzelnen Kirchensteuerbeschlüsse, wenn auf Antrag der Diözesen der Rö-
misch-Katholischen Kirche oder der Evangelischen Landeskirchen die Steuersätze gene-
rell anerkannt werden und die nach der Steuerordnung zuständigen Stellen keine höheren
Steuersätze beschließen

(3) Liegt zu Beginn eines Steuerjahres ein anerkannter Kirchensteuerbeschluss nicht vor,
gilt der bisherige Kirchensteuerbeschluss weiter.
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VIII. Schlussbestimmungen

§ 18

(1) 1Das Preußische Staatsgesetz betreffend den Austritt aus den Religionsgesellschaften
öffentlichen Rechts vom 30. November 1920 (Preuß. Gesetzessamml. 1921 S. 119) erhält
in § 2 Abs. 1 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1970 folgende Fassung:

2"Die Befreiung tritt ein mit dem Ende des Monats, in dem die Austrittserklärung rechtlich
wirksam wird."

(2) Die Rechtsverordnung zur Änderung des Erlasses betreffend die Änderung der Zu-
schläge (Kirchensteuer) zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) für die katholischen, evange-
lischen und altkatholischen Kirchengemeinden und -verbände und die Synagogengemein-
de Saar vom 29. Juni 1959 (Amtsbl. S. 1072) erhält mit Wirkung vom Tage nach ihrer
Verkündung Gesetzeskraft.

§ 19

(1) Das Ministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung das Verfahren bei der
Anerkennung nach § 17 regeln.

(2) 1Das Ministerium der Finanzen erlässt zur Durchführung dieses Gesetzes und die zur
Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer erforderlichen Verwaltungsvorschriften.
2Verwaltungsvorschriften, die die Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer durch die
Gemeinden regeln, erlässt das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport.

(3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes in der
jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Para-
grafenfolge bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten im Wortlaut zu beseitigen.

§ 20

(1) 1Dieses Gesetz tritt mit dem Tage nach der Verkündung im Amtsblatt des Saarlandes
in Kraft. 2Die in den §§ 1 bis 16 enthaltenen Vorschriften sind erstmals für das Kalenderjahr
1972 anzuwenden. 3Für frühere Kalenderjahre werden die Steuern nach dem bisherigen
Recht mit der Maßgabe erhoben, dass unter den in § 14 Abs. 3 genannten Voraussetzungen
im Kalenderjahr 1971 auch für solche kirchensteuerpflichtige Arbeitnehmer, die ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Saarlandes haben und deren Lohn-
steuer von einer im Saarland belegenen Betriebstätte berechnet und einbehalten wird, die
Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren einzubehalten und abzuführen ist.

(2) 1Die Vorschriften des bisherigen Landesrechts über die Kirchensteuern treten mit Ab-
lauf des 31. Dezember 1971 außer Kraft.
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2Im besonderen werden aufgehoben:

a) das Preußische Gesetz betreffend die Erhebung von Kirchensteuern in den Kirchen-
gemeinden und Parochialverbänden der evangelischen Landeskirchen der älteren Pro-
vinzen der Monarchie vom 14. Juli 1905 (Preuß. Gesetzessamml. S. 277),

b) das Preußische Gesetz betreffend die Erhebung von Kirchensteuern in den katholi-
schen Kirchengemeinden und Gesamtverbänden vom 14. Juli 1905 (Preuß. Gesetzes-
samml. S. 281),

c) das Preußische Gesetz betreffend die Erhebung von Abgaben für kirchliche Bedürf-
nisse der Diözesen der katholischen Kirche in Preußen vom 21. März 1906 (Preuß.
Gesetzessamml. S. 105),

d) die Preußische Verordnung über das Inkrafttreten von Gesetzen betreffend die Erhe-
bung von Kirchensteuern vom 23. März 1906 (Preuß. Gesetzessamml. S. 52),

e) die Kirchensteuerverordnung für das Saarland vom 20. Dezember 1935 (Reichsge-
setzbl. I S. 1527),

f) § 2 des Gesetzes Nr. 746 über die Anwendung der Reichsabgabenordnung und anderer
Abgabengesetze auf öffentlich-rechtliche Abgaben, die der Gesetzgebung des Landes
unterliegen und durch Landesfinanzbehörden verwaltet werden, vom 7. November
1961 (Amtsbl. S. 631).

122.00 KiStG-Saar Saarländisches Kirchensteuergesetz

10 07.02.2022 EKPf


